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TEIL A: BEGRÜNDUNG 

1.  Lage des Plangebietes 
 
Das ca. 2,5 ha große Plangebiet liegt in der Bornheimer Ortschaft Hersel. Der Plangeltungsbe-
reich wird im Wesentlichen wie folgt begrenzt: 
 
• Im Norden durch die nördliche Grenze der Erftstraße 
• Im Osten durch an die Elbestraße grenzende landwirtschaftlich genutzte Flächen 
• Im Süden und Westen durch Flächen einer ehemaligen Kiesgrube 
 
Zudem wird die Erftstraße von der Bahntrasse der HGK bis zur neuen Sportplatzfläche ein-
schließlich der für den Ausbau benötigten Flächen südlich der Erftstraße mit in den Geltungsbe-
reich einbezogen. Des Weiteren liegt die Fläche nördlich der Erftstraße, für die die Realisierung 
eines Baumtores im Rahmen des interkommunalen Landschaftsprojektes „Grünes C“ vorgese-
hen ist, mit im Geltungsbereich. 
 
Folgende Flurstücke in der Gemarkung Hersel, Flur 1 befinden sich innerhalb des Geltungsberei-
ches des Bebauungsplanes: 595 sowie Teilflächen der Flurstücke 17, 30, 33, 43, 44, 45, 46, 247, 
436, 444, 534, 535 und 590. 
 
Die Abgrenzung des Plangebietes ist der Planzeichnung und der nachfolgenden Karte zu ent-
nehmen.  
 

 
Geltungsbereichsplan 
 
 
2. Planungsanlass 
 
Die Belassung des Sportplatzes an der Bayerstraße im Überschwemmungsgebiet des Rheins ist 
nicht möglich, da der Betrieb unwirtschaftlich ist und jegliche Maßnahmen zur Vermeidung von 
Überschwemmungen, wie die Errichtung von Dämmen oder die Anhebung des Geländes, in die-
sem Bereich verboten sind. Das bedeutet, dass der Sportplatz oft mehrmals jährlich vom Hoch-
wasser betroffen ist, in dieser Zeit kein Spielbetrieb stattfinden kann und im Anschluss an das 
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Hochwasser kostenintensiv wiederhergestellt werden muss. Zudem liegt die Fläche im Land-
schaftsschutzgebiet.  
 
Durch den Sportplatzbetrieb entstehen störende Verkehre von Sportlern und Besuchern auch am 
Wochenende und in den Abendstunden, die sich durch die gesamte Ortslage von Hersel bewe-
gen müssen. Das Vereinsheim des TuS Germania Hersel 1910 e. V., deren Mitglieder zu den 
Hauptnutzern des Sportplatzes gehören, liegt abseits des Platzes in ca. 70 m Entfernung zum 
Sportplatz. 
 
Durch die Verlagerung des Sportplatzes an die Erftstraße werden die Funktionen gebündelt und 
erweitert.  
 
Der neue Sportplatz, der als Fußballfeld geplant ist, wird um ein Multifunktionsfeld sowie eine 
Beachvolleyball- Anlage erweitert.  Diese mit dem örtlichen Sportverein abgestimmten und vom 
Rat der Stadt Bornheim beschlossenen Funktionserweiterungen bieten die Möglichkeit, weitere 
Sportarten auszuüben. Zudem ist geplant, das angegliederte Vereinsheim des TuS Germania 
Hersel e.V. direkt am neuen Spielfeld zu bauen und hier auch die notwendigen Stellplätze unter-
zubringen. 
 
 
3. Planungsrechtliche Situation 
 
Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Bonn/Rhein-Sieg ist der zur 
Bebauung vorgesehene Bereich des Plangebietes als Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich 
dargestellt. Er wird durch Flächen zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erho-
lung sowie durch Regionale Grünzüge überlagert. Zudem sind die Flächen im Regionalplan für 
die Sicherung und den Abbau oberflächennaher Bodenschätze ausgewiesen. Die Planung ent-
spricht den Zielen der Raumordnung, da die Sportplatznutzung als landschaftsorientierte Erho-
lung angesehen werden kann. 
 
Im Geltungsbereich des rechtskräftigen Landschaftsplanes Nr. 2 des Rhein- Sieg- Kreises gren-
zen südöstlich, südlich und südwestlich an das Plangebiet Flächen mit dem Entwicklungsziel 
„Herrichtung von Abgrabungsflächen“. Für das Plangebiet selbst werden keine Festsetzungen 
getroffen, ebenso wenig für die Flächen an der Elbestraße und nördlich der Erftstraße. 
 
Bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (FNP, wirksam seit Juni 2011) war die Plan-
gebietsfläche eine Teilfläche eines ehemaligen Kiesabgrabungsgebietes, für die eine mögliche 
Nachnutzung als Golfplatz- und Sportareal vorgesehen war. Dementsprechend ist diese ca. 30 
ha große Fläche im FNP als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportfläche dargestellt wor-
den. Für die gesamte Fläche wurde seinerzeit ein Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 
He 30 gefasst. Mit dem Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes He 32 soll ein kleiner Teilbe-
reich als Sportplatzfläche vorab entwickelt werden, da die Planung der übrigen Flächen sich auf-
grund der Eigentumsverhältnisse und den Planungen zum Artenschutz zeitlich verzögern wer-
den. 
 
Die Ziele der Raumordnung werden durch die Genehmigung des FNP berücksichtigt. Der Be-
bauungsplan kann aus dem FNP entwickelt werden.  
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4. Bestandssituation 
 
Städtebauliche Situation 
 
Das Plangebiet liegt südlich der Erftstraße und westlich der Elbestraße, die als Landesstraße      
L 300 klassifiziert ist. Südlich der Einmündung der Erftstraße in die Elbestraße befinden sich Res-
te von landwirtschaftlich genutzten Flächen (Tierhaltung). Nördlich der Erftstraße liegt der Fried-
hof von Hersel, an dem westlich ein zweigeschossiges Wohngebäude angrenzt. Diese private 
Wohnnutzung hat sich aus ehemaligen Betriebswohnungen des Friedhofes entwickelt. Die weite-
ren Flächen nördlich der Erftstraße sind durch landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Östlich der 
Elbestraße liegen in einer Entfernung von ca. 190 m zur geplanten Sportplatzfläche Wohnbauflä-
chen. Westlich der Elbestraße befindet sich im Abstand von ca. 120 m ein einzelnes Wohnge-
bäude. Westlich des Plangebietes befinden sich Flächen einer ehemaligen Kiesgrube. Das Plan-
gebiet wird momentan überwiegend noch landwirtschaftlich genutzt. Der westliche Bereich des 
Plangebietes war durch eine verbuschte Ruderalfläche (Brache) geprägt, die einen Teil der ehe-
maligen Kiesabbaufläche darstellt. 
 
 
Erschließung 
 
Die Erschließung des Geländes erfolgt über die Erftstraße, die im Zuge der Planungen von der 
Gleistrasse der HGK bis zum Sportplatzgelände ausgebaut wird. Über die Elbestraße und die 
Roisdorfer Straße (L118) ist das Gebiet an die Autobahn A 555 angeschlossen.  
 
Der Anschluss an den ÖPNV erfolgt über die Haltestellen Uedorf und Hersel der Stadtbahnlinie 
16, von denen aus der Sportplatz fußläufig in 10 Minuten zu erreichen ist. Zudem verkehren von 
der Haltestelle Hersel der Stadtbahnlinie 16 die VRS- Buslinien 604, 817 und 818. 
 
 
Technische Infrastruktur 
 
Das Plangebiet ist nicht in der aktuellen Entwässerungsplanung für das Einzugsgebiet der Klär-
anlage Hersel berücksichtigt. Dies muss bei der Bezirksregierung Köln noch beantragt werden. 
Eine öffentliche Kanalisation ist nicht vorhanden. Die Planung zur Entwässerung des Gebietes 
wird an späterer Stelle beschrieben. 
 
Die technische Infrastruktur zur Versorgung mit Gas, Strom und Trinkwasser sowie die erforderli-
chen Telekommunikationsleitungen werden im Zuge der Umsetzung der Planung hergestellt. 
 
 
5. Ziel und Zweck der Planung 
 
Die Belassung des Sportplatzes an der Bayerstraße im Überschwemmungsgebiet des Rheins ist 
nicht möglich, da der Betrieb unwirtschaftlich ist und jegliche Maßnahmen zur Vermeidung von 
Überschwemmungen, wie die Errichtung von Dämmen oder die Anhebung des Geländes, in die-
sem Bereich verboten sind. Das bedeutet, dass der Sportplatz oft mehrmals jährlich vom Hoch-
wasser betroffen ist, in dieser Zeit kein Spielbetrieb stattfinden kann und im Anschluss an das 
Hochwasser kostenintensiv wiederhergestellt werden muss. 
 
Die Verlagerung des Sportplatzes an die Erftstraße ermöglicht eine Ergänzung und Bündelung 
der bisherigen Funktionen. Mit dem örtlichen Sportverein wurde ein Nutzungsprogramm abge-
stimmt und vom Rat der Stadt Bornheim beschlossen. Auf der neuen Fläche wird es neben ei-
nem Fußballfeld auch ein öffentlich zugängliches Multifunktionsfeld sowie eine Beachvolleyball- 
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Anlage geben. Ebenso ist geplant, das Vereinsheim des TuS Germania Hersel 1910 e.V. direkt 
am Sportplatz zu errichten. 
 
 
6. Städtebauliches Konzept 
 
Nutzungskonzept 
 
Der Sportplatz an der Erftstraße wird als Ersatz für den Standort an der Bayerstraße angelegt. 
Die Verlagerung bietet die Möglichkeit, eine neue Anlage zu schaffen, die mehrere Funktionen 
auf einer Fläche vereint. Diese Option wäre am alten Standort an der Bayerstraße nicht realisier-
bar. Am vorgesehenen Standort sind mehrere Nutzungen geplant.  
 
Der Sportplatz wird südlich der Erftstraße auf bereits im Eigentum der Stadt Bornheim befindli-
chen Flächen als Fußballfeld mit Kunstrasen nach Länderspielmaßen (100 x 64 m) angelegt.  
 
Südlich an die Erftstraße angrenzend sind das neue Vereinsheim des TuS Germania Hersel 
1910 e.V. und ein Parkplatz mit 56 Stellplätzen vorgesehen. Das neue Vereinsheim ist als einge-
schossiges Gebäude mit einer maximalen Firsthöhe von 7,5 m geplant. Aufgrund der Lage inner-
halb der Wasserschutzzone III B der Wassergewinnungsanlage Urfeld, wird für die Errichtung der 
Parkplätze ein Antrag auf Genehmigung nach der Wasserschutzgebietsverordnung beim Amt für 
Technischen Umweltschutz des Rhein-Sieg-Kreises gestellt. Die Parkplatzflächen sowie Wege 
und Straßen werden gemäß der Vorgaben der Wasserschutzgebietsverordnung ausgeführt. 
 
Das Multifunktionsfeld, das westlich des Fußballfeldes liegt, hat eine Fläche von ca. 90 x 66 m 
und wird in Naturrasen ausgeführt. Diese Grünfläche soll öffentlich zugänglich sein und Freizeit- 
bzw. Sportmöglichkeiten jeglicher Art ermöglichen. Südlich des Multifunktionsfeldes ist eine 
Beachvolleyball- Anlage, die ca. 25 x 30 Meter misst, vorgesehen. Die den Fußballplatz ergän-
zenden Nutzungen bilden einen Mehrwert für die Bevölkerung, da sie die Möglichkeit der Aus-
übung  weiterer Sportarten bieten. Die Monofunktionalität des bisherigen Standortes wird aufge-
hoben. 
 
Der Sportplatz wird an seiner westlichen Querseite durch einen Erdwall eingefriedet, auf dem 
sich eine Tribüne befindet. Das Fußballfeld ist durch sechs Meter hohe Ballfang-Zäune an seiner 
Nord- und Südseite begrenzt, so dass eine Beeinträchtigung der angrenzenden landwirtschaftlich 
genutzten Flächen weitestgehend ausgeschlossen werden kann. Um das Fußballfeld herum so-
wie auf der östlichen Längsseite des Multifunktionsfeldes und der Beachvolleyball- Anlage verlau-
fen Fußwege.  
 
 
Schutzgut Boden und Wasser 
 
Bzgl. des Baugrundes wurde ein entsprechendes Gutachten erarbeitet. Infolge der früheren Nut-
zung als Kiesabgrabungsfläche und der anschließenden Verfüllung des Bereiches ist zur Ver-
meidung von Setzungen eine Verbesserungen des Baugrundes durch Bodenverdichtungen oder 
die Beimischung von Bindemitteln erforderlich. Je nach Anlagenart schlägt der Gutachter unter-
schiedliche Vorgehensweisen vor. Grundsätzlich ist ab einer Tiefe von ca. 1m unter Grund von 
einem tragfähigen Baugrund auszugehen.  
 
Neben der Prüfung des Baugrundes ist der Gutachter der Frage nachgegangen, inwiefern in den 
Auffüllungen, die nach Aufgabe des Kiesabbaues eingebracht wurden, verunreinigtes Bodenma-
terial verwendet wurde. Dabei wurden sowohl im Boden selbst als auch bei den Messungen des 
Wirkungspfades Boden- Luft nur geringe Auffälligkeiten festgestellt.  Die durchgeführten Boden- 
Luft- Untersuchungen im Bereich des geplanten Vereinsheimes zeigten, dass die relevanten Ori-
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entierungswerte deutlich unterschritten werden. Gutachterlich wird daher für das Vereinsgebäude 
kein zwingender Handlungsbedarf für Sicherungsmaßnahmen bzgl. Deponiegase gesehen. 
 
Da die ehemalige Deponiefläche im Altlasten- und Hinweisflächenkataster des Rhein- Sieg- Krei-
ses unter der Nr. 5208/3034 eingetragen ist, hält es der Rhein- Sieg- Kreis im Hinblick auf evtl. 
nachfolgende Verfahren für erforderlich, auf mögliche Gefährdungen und die erforderliche Be-
rücksichtigung aufmerksam zu machen. Daher wird nachträglich zum Satzungsbeschluss eine 
entsprechende Kennzeichnung in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Das Niederschlagswasser von den Parkplatzflächen (über Mulden vorbehandelt, da gering be-
lastet), dem Großspielfeld, dem Dach des Vereinsheimes sowie den Wegeflächen (alle unbelas-
tet) wird einer neu zu bauenden Rigole entlang der östlichen Grenze des Plangebietes zugeleitet. 
Diese Rigole hält den Mindestabstand von 2 m zum benachbarten Grundstück ein und liegt teil-
weise im Bereich des Fuß- und Radweges, der zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden 
soll. Aus Sicherheitsgründen erhält die neue Rigole einen Notüberlauf zum neuen Schmutzwas-
sersammler für das Vereinsheim in der Erftstraße. 
Sofern aus topographischen Gründen das Niederschlagswasser von den Parkplatzflächen nicht 
über Mulden vorbehandelt werden kann, wird es ebenfalls dem o.g. Schmutzwasserkanal zuge-
leitet. 
Das beschriebene Entwässerungskonzept wird im Rahmen der Ausführungsplanung mit dem 
Stadtbetrieb Bornheim und dem Rhein- Sieg- Kreis im Detail abgestimmt.  
 
Eine großflächige Versickerung von Niederschlagswasser z.B. im Bereich der Spielfelder  ist auf-
grund der angetroffenen Bodenbelastung und der Stellungnahmen des Rhein- Sieg- Kreises nicht 
möglich. Gutachterlich wurde aber nachgewiesen, dass die geplante Rigole außerhalb des ver-
füllten Bereiches der ehemaligen Kiesgrube liegt. Es ist daher von ungestörtem Baugrund auszu-
gehen. Die dort vorgenommen chemischen Ansprachen waren unauffällig. Gutachterlich wurden 
die Bodeneigenschaften in ca. 2,50 m unter Grund als für eine Versickerung geeignet beurteilt. 
Auch der Grundwasserspiegel wurde vom Gutachter erst ab 8 m unter Gelände angenommen. 
 
Da das Gelände innerhalb der Wasserschutzzone III B der Wassergewinnungsanlage Urfeld 
liegt, sind alle Maßnahmen mit der Unteren Wasserbehörde des Rhein-Sieg-Kreises im Rahmen 
der Umsetzung der Planung abzustimmen. 
 
 
Grünkonzept/ Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft 
 
Die geplanten Sportflächen mit Vereinsheim und Stellplätzen sowie die Flächen für den Ausbau 
der vorhandenen Erschließungsanlagen sind als Eingriffe in die Natur und Landschaft anzuse-
hen. Diese können nur zu einem Teil  innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden. Zur Ein-
bettung der Freizeitanlage in ihre landschaftliche Umgebung wurden verschiedene Maßnahmen 
vorgesehen, die innerhalb des Plangebietes realisiert werden: 
 
Im Zuge der Planungen soll ein „Baumtor“ im Rahmen des interkommunalen Landschaftsprojek-
tes „Grünes C“ angelegt werden, weshalb Flächen nördlich und südlich der Erftstraße mit in den 
Geltungsbereich des B- Planes He 32 einbezogen wurden. Die Planung sieht je eine Baumgrup-
pe aus 4 Wildäpfeln auf Höhe des Vereinsheims beiderseits der Erftstraße vor (Maßnahme 1). 
Diese Baumart entspricht zwar nicht der Pflanzliste der Stadt Bornheim, ist jedoch auf die Pflanz-
auswahl zum „Grünen C“ abgestimmt und vom Rat der Stadt Bornheim im Rahmen des Gesamt-
konzeptes „Grünes C“ beschlossen. 
 
Neben dem bereits begründeten Baumtor, das auf die Planung zum interkommunalen Projekt 
„Grünes C“ zurückgeht, wird entlang der Erftstraße nördlich der Multifunktionsfläche eine Baum-
reihe aus je 2 Wildäpfeln und 1 Säulenzitterpappel im Wechsel mit Landschaftsrasenuntersaat 
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vorgesehen (Maßnahme 2). Dadurch findet das o.g. Baumtor seine sinnvolle Fortsetzung nach 
Westen entlang des „Link“ Erftstraße/ Mittelweg, der als Gestaltungselement der ehemaligen 
Kiesabgrabungsbereiche auch ein Thema des „Grünen C“ darstellt.  
 
Am westlichen Rand der Anlage wird in einem rhythmischen Wechsel aus Obstbaumreihen mit 
Landschaftsrasenuntersaat und Heckenpflanzungen (Maßnahmen 3 und 4) ein sanfter Übergang 
in die freie Landschaft gestaltet, der die Sportanlage nicht völlig optisch abschirmt (Sicherheits-
empfinden), sondern Blickbeziehungen in Richtung Vorgebirge ermöglicht. Nach Osten werden 
ebenfalls Obstbaumreihen mit Landschaftsrasenuntersaat (Maßnahme 3) platziert, die die glei-
che Intention verfolgen, wie die Pflanzungen am nördlichen und westlichen Rand der Sportanla-
ge.  
 
Zur optischen Auflockerung der Stellplatzfläche und zur Verbesserung des Kleinklimas werden 
die Stellplätze mit schattenspendenden Bäumen überstellt (Maßnahme 5). 
 
Zur vollständigen Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft wurde der externe, ökolo-
gische Ausgleich in der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung festgelegt und als Zuordnungsfestset-
zung in den Bebauungsplan übernommen. Der externe Ausgleich erfolgt auf Flurstücken in der 
Rheinaue in der Gemarkung Hersel in den Fluren 7 und 10. Die Flächen liegen abseits der Flä-
chen des Sportplatzes an der Bayerstraße zwischen Stadtgrenze, Auenweg und Rhein und sind 
im Flächennutzungsplan als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft dargestellt. Sie befinden sich überwiegend im Eigentum 
der Stadt Bornheim und werden für den ökologischen Ausgleich zur Verfügung gestellt. Die dorti-
gen Maßnahmen sind im Rahmen des Streutalwiesenkonzeptes planerisch berücksichtigt und mit 
dem Rhein- Sieg- Kreis abgestimmt worden. Auf ehemaligen landwirtschaftlichen Flächen wer-
den standortgerechte Wiesen entwickelt und die Pflanzung von Auwaldgehölzen vorgesehen. 
 

 
Auszug aus dem Flächennutzungsplan mit Lage der externen Ausgleichsflächen 
 
 
Immissionsschutz 
 
Das beauftragte Lärmgutachten weist nach, dass die Richtwerte der einschlägigen 18. Verord-
nung zum Bundesimmissionsschutzgesetz an den nächstgelegenen Wohngebäuden auch zu den 
besonders empfindlichen Ruhezeiten (sonntags mittags) durch die Nutzung des Sportareals ein-
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gehalten werden. Auch der durch das Sportgelände ausgelöste Verkehr auf öffentlichen Straßen, 
führt zu keiner beurteilungsrelevanten Erhöhung der Verkehrsgeräusche. 
 
Da die Planung der Lautsprecheranlage noch nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungs-
planes sein kann, wurde mit der zuständigen Immissionsschutzbehörde bei Rhein- Sieg- Kreis 
vereinbart, dass die Genehmigung dieser Anlage im Rahmen des Bauantragsverfahrens erfolgen 
wird. Die gleiche Vorgehensweise wie beim Thema Lautsprecheranlage wird in Abstimmung mit 
dem Rhein- Sieg- Kreis auch für die Beleuchtungsanlage des Spielfeldes gewählt. Zu beiden 
Aspekten enthält der Bebauungsplan entsprechende Hinweise. 
 
In dem aktualisierten Schallgutachten wurde auch auf den angrenzenden Friedhof eingegangen.  
Auf dem Friedhof bewegen sich die berechneten Mittelungspegel in einem verträglichen Rah-
men, zumal durch die relativ nahe liegende Elbestraße (L 300) und die Stadtbahnlinie 16 auch 
Verkehrsgeräusche auf dem Friedhof deutlich hörbar sind. Da Trauerfeiern meistens vormittags 
an den Werktagen (montags bis freitags) stattfinden, der Sportplatz in dieser Zeit jedoch kaum 
genutzt wird (ggf. sporadisch durch Schulsport), sind Störungen in dieser Zeit unwahrscheinlich. 
 
 
Erschließung des Plangebietes 
 
Die Erftstraße wird im Zuge der Planungen bis auf Höhe des Sportplatzgeländes auf einen Quer-
schnitt von insgesamt 7,55 Meter ausgebaut. Die Fahrbahn hat eine Breite von 5,05 Metern. Sie 
wird durch einen 0,5 Meter breiten Sicherheitsstreifen ergänzt. Der 2,0 Meter breite Gehweg si-
chert die fußläufige Erschließung des Sportplatzgeländes.  
 
Das Wenden der Fahrzeuge der Abfall Logistik Rhein-Sieg GmbH (ARS) erfolgt platzsparend 
über die Einfahrt zum Parkplatz, die auf Höhe des Vereinsheimes liegt, wo der Müll gesammelt 
wird. 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind zudem Flächen für eine weitere Fuß- und Rad-
wegeverbindung östlich des neuen Sportplatzes vorgesehen, die zu dem südlich des Sportplat-
zes an der Roisdorfer Straße/  Sebastianstraße geplanten Wohngebiet führt. 
 
 
Anbindung an die L 300 
 
Eine Anbindung des Plangebietes über die Erftstraße an die L 300 ist bereits heute vorhanden. 
Diese bestehende Verbindung soll lediglich zur bedarfsgerechten Erschließung des Plangebietes 
ausgebaut werden.  
 
Das Ingenieurbüro IVV aus Aachen hat in einer verkehrsgutachterlichen Stellungnahme vom 
25.09.2013 den gesamten Knotenpunkt L 300/ Richard- Piel- Straße/ Erftstraße untersucht und 
eine ergänzende Stellungnahme vom 18.10.2013 abgegeben: 
 
Neben der Erfassung der Ausgangssituation wurde auch das zusätzliche Verkehrsaufkommen 
aus der Sportplatznutzung ermittelt. Dies beläuft sich auf 58 Pkw- Fahrten in der werktäglichen 
Spitzenstunde. Die ermittelten Pkw- Fahrten beziehen sich auf eine volle Stunde (17.00 bis 
18.00). Es trainieren gleichzeitig max. 2 Mannschaften über jeweils mindestens eine Stunde, so 
dass jeweils eine Anfahrt und eine Abfahrt in die maßgebende Spitzenstunde hineinfallen.  
 
Der Leistungsfähigkeitsnachweis des o.g. Knotens mit der heutigen, guten Verkehrsqualität B 
bleibt auch im Planungszustand erhalten. Durch die geplante Herausnahme des Linksabbiegers 
von der Erftstraße in die L 300 verbessert sich die Wartezeit sogar geringfügig. Der Umbau des 
Knotens wird von IVV derzeit nicht für erforderlich gehalten. Sofern wider Erwarten deutliche 
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Probleme am o.g. Knoten auftreten sollten, empfiehlt IVV nachträglich sowohl von Norden als 
auch von Süden kommend kurze Linksabbiegespuren von 2,60 m Breite ohne Abmarkierung zur 
Geradeausspur vorzusehen. Der Flächenumfang, der eine solche Aufweitung erfordert, ist vor-
handen. 
 
Im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens ist von der Stadt Bornheim eine Fußgängerbedarfs-
ampel geplant. Diese Anlage wird von IVV befürwortet. Dies wird mit Sicherheitsgründen für Kin-
der und Jugendliche, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Sportplatz kommen und auch den 
Besuchern des Friedhofes begründet. Eine übermäßige Beeinträchtigung des Verkehrs auf der L 
300 wird auch unter Zugrunde Lage der Herausnahme des o.g. Linksabbiegers nicht gesehen.  
 
Das Verfahren nach HBS (Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 2001) 
bietet keine Möglichkeiten, die Bahnlinie der HGK zu berücksichtigen. Es lassen sich jedoch aus 
der Bewertung nach HBS durchaus weitergehende Schlüsse auch bzgl. der Schrankenschließ-
zeiten und deren Wirkungen ableiten. IVV geht davon aus, dass bei Aufnahme des Sportplatzbe-
triebes alle 7 Minuten ein Rechts- und alle 4 Minuten ein Linksabbiegevorgang am Knoten L 300/ 
Erftstraße auftreten. Die meisten dieser Abbiegevorgänge können mit der nach HBS ermittelten, 
guten  Verkehrsqualität abgewickelt werden, da sie mit den rechnerischen Schrankenschließzei-
ten alle 10 Minuten nicht zusammentreffen. Zudem ist anzunehmen, dass ein Großteil des zu-
sätzlichen Verkehrs nahezu zeitgleich (zu Beginn der Trainingszeiten) eintreffen wir, so dass sich 
eventuelle Störungen des Geradeausverkehrs (bei evtl. Zusammentreffen mit einer Schranken-
schließung) nur einmal pro Stunde für maximal 2 Minuten eintreten werden. Dieses Ergebnis 
kann nicht maßgebend für die übrige, im Wesentlichen mit guter bis sehr guter Verkehrsqualität 
abzuwickelnde Verkehrssituation sein. Ein Handlungsbedarf am o.g. Knoten wird von IVV auch 
nicht im Hinblick auf die Schrankenschließzeiten der Stadtbahntrasse gesehen. 
 
 
Technische Infrastruktur 
 
Die Versorgung des Gebietes mit Erdgas und Trinkwasser ist über eine Erweiterung des Erdgas- 
bzw. Trinkwasserversorgungsnetzes grundsätzlich möglich. Diese erfolgt auf Kosten der Stadt 
Bornheim als Vorhabenträger. 
 
Zur Deckung des Löschwasserbedarfes werden 48 m³/h aus dem öffentlichen Trinkwassernetz 
zur Verfügung gestellt. 
 
Die Versorgungsanlagen, bis auf die Kanaltrasse, werden gebündelt im Bereich des Gehweges 
untergebracht. Dieser wird mit einer Breite von 2,0 m ausgeführt, wodurch auch die von den Ver-
sorgungsträgern geforderten Sicherheitsabstände der Versorgungsleitungen untereinander ein-
gehalten werden können. 
 
Die Entwässerung des häuslichen Schmutzwassers des Vereinsheims und des Niederschlags-
wassers von den öffentlichen Straßenflächen wird über einen neu zu errichtenden öffentlichen 
Schmutzwasserkanal  erfolgen. Im Bereich der Richard- Piel- Straße  steht ein Mischsystem zur 
Verfügung, an das in Abstimmung mit den Stadtbetrieben Bornheim angeschlossen werden 
kann. 
 
Das Niederschlagswasser von den Parkplatzflächen (über Mulden vorbehandelt, da gering be-
lastet), dem Großspielfeld, dem Dach des Vereinsheimes sowie den Wegeflächen (alle unbelas-
tet) wird einer neu zu bauenden Rigole entlang der östlichen Grenze des Plangebietes zugeleitet. 
Diese Rigole hält den Mindestabstand von 2 m zum benachbarten Grundstück ein und liegt teil-
weise im Bereich des Fuß- und Radweges, der zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden 
soll. Aus Sicherheitsgründen erhält die neue Rigole einen Notüberlauf zum neuen Schmutzwas-
sersammler für das Vereinsheim in der Erftstraße. 
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Sofern aus topographischen Gründen das Niederschlagswasser von den Parkplatzflächen nicht 
über Mulden vorbehandelt werden kann, wird es ebenfalls dem o.g. Schmutzwasserkanal zuge-
leitet. 
Das beschriebene Entwässerungskonzept wird im Rahmen der Ausführungsplanung mit dem 
Stadtbetrieb Bornheim und dem Rhein- Sieg- Kreis im Detail abgestimmt.  
 
Gutachterlich wurde nachgewiesen, dass die geplante Rigole außerhalb des verfüllten Bereiches 
der ehemaligen Kiesgrube liegt. Es ist daher von ungestörtem Baugrund auszugehen. Die dort 
vorgenommen chemischen Ansprachen waren unauffällig. Gutachterlich wurden die Bodenei-
genschaften in ca. 2,50 m unter Grund als für eine Versickerung geeignet beurteilt. Auch der 
Grundwasserspiegel wurde vom Gutachter erst ab 8 m unter Gelände angenommen. 
 
Da das Plangebiet innerhalb der Wasserschutzzone III B der Wassergewinnungsanlage Urfeld 
liegt, ist bezüglich der Versickerung des Niederschlagswassers bei der Unteren Wasserbehörde 
des Rhein-Sieg-Kreises eine wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen. 
 
Falls zur Überflutungsbetrachtung bei Starkregenereignissen innerhalb des Plangebietes weiter-
gehende Prüfungen erforderlich sind, erfolgen diese im Rahmen der Ausführungsplanung. 
 
 
7. Begründung der Festsetzungen 
 
Die nachstehenden Aussagen begründen die getroffenen zeichnerischen und textlichen Festset-
zungen. 
 
 
7.1 Höhe des Vereinsheims 
 
Für das Vereinsheim wird entsprechend dem städtebaulichen Entwurf ein Vollgeschoss festge-
setzt, so dass sich das Gebäude zurückhaltend in das Landschaftsbild einfügt. 
 
Um die Höhenentwicklung mit einem geplanten Dach im Detail zu steuern, wird eine maximale 
Firsthöhe von 7,5 m über dem natürlichen Gelände festgesetzt. Diese Regelung ist zusammen 
mit der Regelung zum Vollgeschoss ausreichend, da die Topographie des Plangebietes nahezu 
eben ist. 
 
 
7.2 Baugrenzen 
 
Die überbaubare Grundstücksfläche für das Vereinsheim wird mittels einer Baugrenze festgelegt. 
Es wird anhand des städtebaulichen Konzeptes ein Baufeld vorgegeben, in dem die Bebauung 
errichtet werden muss. 
 
Ein Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Bauteile wie zum Beispiel Gesimse, 
Dachvorsprünge, Hauseingangstreppen und deren Überdachungen sowie durch Vorbauten, wie 
zum Beispiel Erker ist bis zu einem Maß von 1,50 m zulässig, da diese von städtebaulich unter-
geordneter Bedeutung sind.  
 
Ein Überschreiten der festgesetzten Baugrenzen durch Terrassen ist bis zu einem Maß von 3,0 
m zulässig. Dies ist üblich geworden, da höchstrichterlich festgelegt wurde, dass es sich bei sol-
chen Anlagen nicht um Nebenanlagen handelt. 
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7.3 Stellplätze 
 
Die in der Planung vorgesehenen Stellplätze im nördlichen Bereich des Plangebietes werden als 
Flächen für Stellplätze innerhalb der Flächen für Sportanlagen festgesetzt. Über diese Anlage 
wird der Stellplatznachweis für die notwendigen Stellplätze für den Sportplatzbetrieb und sonstige 
Veranstaltungen geführt. Die Stellplatzanlage kann auch für den Besuch des Friedhofes genutzt 
werden, da diesbezüglich die Parkplatzsituation vor allem bei Trauerfeiern an den Vormittagen 
angespannt ist. Dadurch eignet sich die Anlage auch für eine Mehrfachnutzung, die sich zeitlich 
nicht überlagert. 
 
 
7.4 Fläche für Sportanlagen 
 
Ein Teil der Flächen für die sportliche Nutzung wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB als Fläche für 
Sportanlagen festgesetzt. Laut dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes NRW vom 04.07.2012 
(Nr. 10 D 29/11.NE) ist unter dem Begriff der Sportanlage im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 
eine Gesamtheit von funktionell zusammenhängenden, baulichen Anlagen und Einrichtungen 
sowie Freiflächen zu verstehen, die einen regelmäßigen Sportbetrieb von einigem Umfang erlau-
ben. Dies trifft auf den baulichen geprägten nördlichen und östlichen Teil des Plangebietes zu. 
Gemäß dem städtebaulichen Entwurf sind innerhalb der Fläche für Sportanlagen folgende Anla-
gen zulässig: 
 
• ein Fußball-Großspielfeld,  
• bauliche Anlagen, die dem Betrieb der o.g. Einrichtung dienen, wie z.B. Vereinsheim, Zu-

schauertribüne, Wege, Beleuchtungsmasten, Ballfangzäune, Zäune 
• Stellplätze 
 
Die oben genannten Nutzungen entsprechen dem örtlichen Bedarf und sind über einen Be-
schluss des Rates der Stadt Bornheim festgelegt. 
 
 
7.5 Verkehrsflächen 
 
Zur Sicherung der Erschließung werden die Erftstraße sowie deren im Bebauungsplan vorgese-
hene Erweiterungsfläche als Verkehrsfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB festgesetzt. Der 
Querschnitt mit 7,55 m setzt sich zusammen aus einem Gehweg von 2 m auf der Südseite der 
Straße, einer Fahrbahn von 5,05 m und einem Sicherheitsstreifen von 0,5 m als Abschluss der 
Verkehrsanlage nach Norden. 
 
Um die fußläufige Erschließung von und zum südlich des Geltungsbereiches geplanten Wohnge-
bietes an der Sebastianstraße zu sichern, wird der in der Planung vorgesehene Fuß- und Rad-
weg gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung 
„Fuß- und Radweg“ festgesetzt. 
 
 
7.6 Grünflächen 
 
Die Grün- und Sportflächen im westlichen Teil des Plangebietes (Multifunktionsfeld, Beach- Vol-
leyball- Felder) tragen den Charakter von Naturrasenflächen. Im Gegensatz zu den Bereichen für 
das Großspielfeld, das Vereinsheim und die Stellplatzanlage, die eher baulich geprägt sind, las-
sen sich diese Flächen als Grünanlagen verstehen. Vor diesem Hintergrund ist die Festsetzung 
von öffentlichen Grünflächen die geeignete Ausweisung der Art der Nutzung, um den land-
schaftsbezogenen Habitus dieser östlichen Bereiche am Übergang zur freien Landschaft zu un-
terstreichen. 
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Die beidseitig der Erftstraße gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB festgesetzten Grünflächen mit der 
Zweckbestimmung Parkanlage dienen der Sicherung der Umsetzung des im Rahmen des inter-
kommunalen Landschaftsprojektes „Grünes C“ geplanten Baumtores. Dabei wird der nördliche 
Teil als private Fläche festgesetzt. Sie wird auf Wunsch des Eigentümers von der Stadt Bornheim 
lediglich angepachtet und gemäß den Planungen zum „Grünen C“ hergestellt und unterhalten. 
Die südliche Fläche wird mit der gleichen Zielsetzung gestaltet. Dort ist die Stadt Bornheim aber 
bereits Eigentümer der Fläche, so dass hier die Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche erfol-
gen kann. 
 
 
7.7 Grünordnerische Festsetzungen und ökologischer Ausgleich 
 
Die abgestimmte Pflanzliste der Stadt Bornheim wird als Anlage zu den textlichen Festsetzungen 
aufgenommen und ist bei der Umsetzung der Planung zu berücksichtigen. Eine Ausnahme hier-
bei bilden die Pflanzungen im Bereich des Baumtores und des „Link“ zum „Grünen C“ (Maßnah-
me 1 und 2). Bei diesem interkommunalen Projekt hat sich die Stadt Bornheim per Ratsbe-
schluss bereit erklärt, die hierfür entwickelten Pflanzlisten zu verwenden. Dieser Beschluss ist an 
Fördermittel des Landes NRW gebunden. 
 
Um die Realisierung des „Grüne C“- Baumtores innerhalb der als Parkanlage festgesetzten Grün-
flächen zu sichern, wird hier die Anpflanzung und der dauerhafte Erhalt von jeweils 4 Wildäpfeln 
mit den abgestimmten Pflanzqualitäten festgesetzt (Maßnahme 1). 
 
Die Randeingrünung der Sport- und Freizeitanlage erfolgt mit Obstbaumreihen bzw. Säulenzit-
terpappeln sowie Heckenpflanzungen (Maßnahmen 2 bis 4), die an den nördlichen, westlichen 
und östlichen Bereichen zur Landschaft angeordnet werden. Dort wird ein sanfter Übergang ges-
taltet, der optische Barrieren, die den Blickbeziehungen in die freie Landschaft und auch dem 
Sicherheitsempfinden abträglich wären, gewährleistet. Die Pflanzarten und -qualitäten werden 
festgesetzt, um den gewünschten Charakter zu erzielen und ein von vorneherein relevantes, op-
tisches Grünvolumen zum Erreichen der o.g. Zielsetzung zu sichern. Mit dem dauerhaften Erhalt 
der Pflanzungen wird ein Mindestmaß an Pflege vorgegeben. 
 
Auf der Fläche für Stellplätze werden die Anpflanzung und der dauerhafte Erhalt von Bäumen 
nach der Pflanzliste der Stadt Bornheim festgesetzt. Die Baumpflanzung lockert die Stellplatzflä-
chen auf und liefert einen Beitrag zur Minimierung der Auswirkungen der versiegelten Flächen 
auf das Kleinklima. 
 
 
7.8 Zuordnung der externen Ausgleichsmaßnahmen 
 
Der externe, ökologische Ausgleich wurde im Rahmen der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung 
festgelegt (siehe Anlage) und als Zuordnungsfestsetzung in den Bebauungsplan übernommen. 
Durch den Eingriff in Natur und Landschaft innerhalb des Plangebietes an der Erftstraße entsteht 
ein Ausgleichsdefizit von ca. 22.500 Punkten. Dies entspricht einer auszugleichenden Fläche von 
5.590 m². Dieser extern zu erbringende Ausgleich erfolgt auf Flurstücken in der Rheinaue in der 
Gemarkung Hersel in den Fluren 7 und 10. Die Flächen liegen abseits der Flächen des Sport-
platzes an der Bayerstraße zwischen Stadtgrenze, Auenweg und Rhein und sind im Flächennut-
zungsplan als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft dargestellt.. Die von ihrer Nutzung zu extensivierenden Flächen befinden 
sich überwiegend im Eigentum der Stadt Bornheim und werden zweckgebunden für dieses Vor-
haben bereitgestellt. Die dortigen Maßnahmen sind im Rahmen des Streutalwiesenkonzeptes 
planerisch berücksichtigt und mit dem Rhein- Sieg- Kreis abgestimmt worden. Auf ehemaligen, 
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landwirtschaftlichen Flächen werden standortgerechte Wiesen entwickelt und die Pflanzung von 
Auwaldgehölzen vorgesehen. 
 
7.9 Artenschutz 
 
Zur Sicherung der Belange des Artenschutzes wurde ein entsprechendes Fachgutachten erstellt, 
das zu verschiedenen Arten, die im Vorfeld mit der Unteren Landschaftsbehörde beim Rhein- 
Sieg- Kreis festgelegt wurden, Vermeidungsmaßnahmen enthält. Dabei wurden die Haselmaus, 
Brutvögel, Wechselkröten und Zauneidechsen betrachtet. 
 
Die Maßnahme zur Haselmaus bezieht sich auf den Rückschnitt der Gehölze, die auf der ver-
buschten Ruderalfläche im nordwestlichen Teil des Plangebietes vorhanden waren. Diese Maß-
nahme wurde bereits fristgerecht im Februar 2013 umgesetzt. Die Maßnahme wurde in dem Zeit-
raum durchgeführt, in dem sich die Haselmaus im Winterschlaf befindet und daher eine Gefähr-
dung ausgeschlossen werden kann. Nach der Umsetzung der Maßnahme stellt diese Teilfläche 
des Plangebietes keinen geeigneten Lebensraum mehr für die Haselmaus dar. Es ist davon aus-
zugehen, dass die Tiere nach Beendigung ihres Winterschlafes in die verbuschten Ruderalflä-
chen außerhalb des Plangebietes abwandern werden. Daher soll der Baubeginn nicht vor Mitte/ 
Ende April liegen. 
 
Bzgl. der Vogelarten Wachtel, Rebhuhn, Kiebitz, Feldschwirl und Schwarzkehlchen sollte mög-
lichst während der Brutzeit von etwa Anfang/ Mitte März bis Mitte/ Ende Juli nicht gebaut werden. 
Da dies nur mit Einschränkungen umsetzbar ist, wurde vom Gutachter empfohlen, die planungs-
relevanten Vogelarten im Vorhabengebiet und den angrenzenden Ackerflächen durch das An-
bringen von Flatterbändern o.ä. vor dem Beginn der Brutzeit zu vergrämen. Vor Baubeginn sollen 
nach Auffassung des Gutachters zwei Untersuchungen durchgeführt werden, inwiefern das Plan-
gebiet als Lebensraum von brütenden, planungsrelevanten Vögeln genutzt wird. Sofern die Be-
gehungen den Nachweis erbringen, dass eine Gefährdung von planungsrelevanten Vögeln aus-
geschlossen werden kann, kann mit dem Bau begonnen werden. 
 
Die Wechselkröte kann ebenfalls die Brache im Nordwesten des Plangebietes als potenziellen 
Lebensraum während des Sommers und/ oder des Winters nutzen. Um dies zu vermeiden, 
schlägt der Gutachter die Abzäunung dieser Ruderalfläche vom übrigen landwirtschaftlichen Ge-
lände des Plangebietes vor, damit ab Mitte Mai kein Tier mehr diese Fläche als Lebensraum nut-
zen kann. Der Gutachter geht davon aus, dass sich die Tiere dann bereits auf der Suche nach 
Laichgewässers im Bereich der benachbarten, ehemaligen Kiesabbaufläche befinden. Der Zaun 
verhindert damit auch, dass die Tiere während der Bauphase wieder auf die Brache im Plange-
biet zurückwandern. Zur wanderungsaktiven Zeit der Wechselkröten im Mai soll der Krötenzaun 
an zwei nächtlichen Terminen auf das Vorkommen von Kröten untersucht werden. Sollten Tiere 
vorkommen, so sollen sie in die benachbarte, ehemalige Kiesabbaufläche umgesiedelt werden. 
Dort sind nach Auffassung des Gutachters genügende Sommer- und Winterlebensräume für die 
Wechselkröten vorhanden. 
 
Ähnlich der Vorgehensweise zu den Wechselkröten soll auch mit den Zauneidechsen umgegan-
gen werden. Hier ist es das Ziel der Vermeidungsmaßnahmen ggfs. im Bereich der Ruderalfläche 
im Nordwesten des Plangebietes vorkommende Tiere bis spätestens Ende Mai vor Beginn der 
Eiablage umzusiedeln. 
 
Die getroffenen Festsetzungen sichern, dass artenschutzrechtliche Belange durch die Umset-
zung der Planung nicht berührt werden. Alle o.g. Vermeidungsmaßnahmen müssen durch eine 
ökologische Baubegleitung sichergestellt werden. Ein Baubeginn ist erst nach erfolgreicher 
Durchführung der Maßnahmen, die an die Untere Landschaftsbehörde des Rhein-Sieg-Kreises 
zu melden ist, möglich. 
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8. Kennzeichnung 
 
Auf Anregung der Unteren Bodenschutzbehörde beim Rhein- Sieg- Kreis wird das Plangebiet 
südlich der Erftstraße als Fläche, deren Böden erheblich mit umweltgefährdeten Stoffen (Altabla-
gerung) belastet sind, gekennzeichnet. Die Kennzeichnung hat nur vorsorglichen Charakter. Die 
sich daraus ableitenden Maßnahmen sind mit dem Rhein- Sieg- Kreis abgestimmt. 
 
 
9. Nachrichtliche Übernahme 
 
Die Lage des Plangebietes innerhalb der Wasserschutzzone III B des Wasserschutzgebietes im 
Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage Urfeld des Wasserbeschaffungsverbandes Wesse-
ling- Hersel wird nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen.  
 

10. Hinweise 
 
Auf Anregung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ist ein Hinweis bezüglich der Überprüfung 
der Fläche auf das Vorkommen von Militäreinrichtungen des 2. Weltkrieges in den Bebauungs-
plan aufgenommen worden. 
 
Auf Anregung des Rhein-Sieg-Kreises wird ein Hinweis bezüglich der Qualität des vorhandenen 
Oberbodens vor Aufbringung von Mutterboden aufgenommen. Es wird des Weiteren ein Hinweis 
in den B-Plan aufgenommen, wie mit dem im Rahmen der Baureifmachung des Grundstücks 
anfallenden bauschutthaltigen und organoleptischen Material umzugehen ist. 
 
Es werden auf Anregung des Rhein-Sieg-Kreises Hinweise zum Umgang mit Licht- und Ge-
räuschimmissionen in der Wohnnachbarschaft in den B-Plan aufgenommen. 
 
Es wird ein Hinweis bezüglich des Auftretens archäologischer Bodenfunde oder Befunde in den 
B-Plan aufgenommen. 

 

TEIL B: UMWELTBERICHT 

 
1. Einleitung 
 
Für das Verfahren zum Bebauungsplans He 32 wird eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 
4 BauGB für die Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB durchgeführt. Die Ergebnisse 
werden in einem Umweltbericht gemäß § 2a Nr. 2 BauGB, der Teil der Begründung ist, darge-
stellt. 
 
Das ca. 2,5 ha große Plangebiet liegt westlich der Ortschaft Hersel im Bereich überwiegend 
landwirtschaftlich genutzter Flächen. 
 
Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Schaffung einer Ersatz-Sportanlage für den 
vorhandenen Sportplatz an der Bayerstraße. Dieser liegt zum einen im Landschaftsschutzgebiet 
und zum anderen innerhalb des Überschwemmungsgebietes des Rheines. Er kann daher nur 
eingeschränkt genutzt werden bzw. muss kostenintensiv nach Hochwasserereignissen wieder-
hergestellt werden. Zudem entstehen durch den Sportplatzbetrieb störende Verkehre von Sport-
lern und Besuchern, die die gesamte Ortslage von Hersel belasten.  
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Der neue Sportplatz erhält außer einem Fußballfeld ein Multifunktionsfeld sowie eine Beachvol-
leyballanlage und bietet durch diese Funktionserweiterungen die Möglichkeit, weitere Sportarten 
auszuüben. Das bisher in ca. 70 m Entfernung zum Sportplatz gelegene Vereinsheim des TuS 
Germania Hersel e.V. kann direkt am neuen Spielfeld gebaut werden. Die erforderlichen Stell-
plätze können ebenfalls hier untergebracht werden. 
 
 
2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  
 
2.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes 
 
Schutzgut Mensch 
 
Das Plangebiet ist frei zugänglich. Eine Erholungsfunktion weist jedoch nur die Erftstraße auf, die 
als Spazierweg genutzt wird. 
 
Der angrenzende Friedhof dient als ruhiger Rückzugsort. 
 
 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
 
Das Plangebiet wird überwiegend von einer intensiv genutzten Ackerfläche eingenommen. Im 
westlichen Teil wurde diese eingesät und wird teilweise als Schafweide genutzt. Die Ansaatwiese 
geht an ihren Rändern im Bereich einer ehemaligen Kiesabbaufläche in Hochstaudenfluren und 
lockere Pioniergehölzbestände mit verschiedenen Weiden, Birken, Wildkirschen, Hartriegel, He-
ckenrosen, und Brombeergebüschen über. Der an der Erftstraße verlaufende Zaun wird einem 
Brennnesselsaum begleitet. Entlang der gegenüber dem Friedhof gelegenen Gänseweide wächst 
eine etwa 2 m hohe Hainbuchenhecke.  
 
Zur Klärung der artenschutzrechtlichen Belange wurde im Rahmen der Planaufstellung ein Ar-
tenschutz-Fachbeitrag erstellt1.   
Im Rahmen der Untersuchung wurde das Lebensraumpotenzial des Vorhabengebietes begutach-
tet. Dazu wurden die Lebensraumrequisiten auf eine Eignung für die sog. ‚planungsrelevanten‘  
Arten hin überprüft. Planungsrelevante Tierarten selber oder Hinweise auf deren Vorkommen, 
z.B. in Form von Nestern, Nahrungsresten oder Kotspuren wurden im unmittelbaren Eingriffsge-
biet nicht beobachtet.  
 
Nach Einschätzung der Eignung des Untersuchungsraums als potenzieller (Teil-) Lebensraum 
besitzt das Vorhabengebiet potenziell mit der Haselmaus bei den Säugetieren, Wachtel, Feld-
schwirl, Rebhuhn, Schwarzkehlchen und Kiebitz bei den Vögeln, der Wechselkröte bei den Am-
phibien und der Zauneidechse bei den Reptilien für insgesamt acht der planungsrelevanten Tier-
arten eine potenziell wichtige Funktion als Lebensraum.  
 
 
Schutzgut Boden 
 
Durch die Abbautätigkeit sind die natürlichen Untergrundverhältnisse des Plangebiets überwie-
gend stark verändert und die natürlichen Bodenfunktionen gestört. Hochflutlehme über Sand und 

                                                           
1 Denz, Olaf (12.11.2012): Faunistische Potenzialanalyse und Artenschutzrechtliche Einschätzung, Anlage 
eines Sportparks im Norden von 53332 Bornheim-Hersel, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen“ 
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Kies der Niederterrasse, aus denen sich Braunerde und Parabraunerde entwickelte, sind nur 
noch im Osten vorhanden. 
 
Das ehemalige Kiesgrubengelände wurde überwiegend bis zu einer maximalen Tiefe von 7,0 m 
unter OK Gelände mit ungeordneten inerten Böden mit eingelagertem Bauschutt (mindestens  
10%) und einigen Fremdstoffen verfüllt. Wechsel stark schluffiger Sande und stark sandiger 
Schluffe sowie ungeordnete Ablagerungen aus Boden und Bauschutt bedingen eine Lagerungs-
dichte mit uneinheitlichem Verdichtungsgrad. Organische Einlagerungen oder Müllbestandteile 
wurden im Rahmen der Baugrunduntersuchung nicht angetroffen. Die Untersuchungen zu Bo-
den- Luft ergaben keinen Anlass für einen Handlungsbedarf.2 
 
 
Schutzgut Wasser 
 
Das Plangebiet liegt innerhalb der Wasserschutzzone IIIB des Wasserwerks Urfeld. 
 
Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Der ehemals vorhandene Baggersee 
wurde verfüllt. 
 
Bei den Bohrungen, die bis 7 m Tiefe erfolgten, wurde kein Grundwasser angetroffen. Es wurde 
innerhalb der gesamten Auffüllformation keine Bildung von Stau- oder Schichtenwasser beobach-
tet. 
 
Die bis zu einer Tiefe von 2 m unter GOK anstehenden stark sandigen Schluffe sind als einge-
schränkt wasserdurchlässig zu bezeichnen. 
Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist in Bodenschichten in ca. 2,50 m Tiefe unter den 
Deckschichten außerhalb der verfüllten Grubenbereiche möglich. 
 
 
Schutzgut Luft und Klima  
 
Das Klima des Plangebietes wird von den weitgehend offenen Acker- und Brachflächen be-
stimmt. 
 
In windschwachen Strahlungsnächten entsteht hier Kaltluft, die jedoch aufgrund der geringen 
Reliefenergie nicht abfließen kann. Die bodennahe Durchlüftung des offenen Plangebiets ist mit-
tel. Es ist daher nicht von einem Kaltluftabfluss und einer Durchlüftung angrenzender Siedlungs-
bereiche oder sonstigen klimaökologisch relevanten Ausgleichswirkungen auszugehen. 
 
 
Schutzgut Landschaft 
 
Das Landschaftsbild wird durch die offenen Ackerflächen geprägt. Durch diese zieht sich als ver-
tikales Element entlang der Erftstraße eine Freileitung. Im Osten wird das Plangebiet durch den 
Ortsrand von Hersel und den Friedhof mit seinem Gehölzbestand optisch begrenzt. Im Westen 
bilden vor dem Vorgebirge im Hintergrund die Gehölze auf dem ehemaligen Kiesgrubengelände 

                                                           
2Büro Dipl.-Ing. Wolfgang de Reuter, Ingenieurbüro für Geotechnik und Baustofftechnologie, Aktenvermerk 
vom 25.07.2013 zu Boden- Luft- Untersuchungen und Versickerung 
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eine optische Barriere. Der ausgeräumte Landschaftsraum ist relativ empfindlich gegenüber opti-
schen Veränderungen. 
 
Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Geltungsbereichs des rechtskräftigen Landschaftsplanes 
Nr. 2 des Rhein- Sieg- Kreises. Die westlich angrenzenden Flächen enthalten die Festsetzung 
5.3.-6 ‚Herrichtung von Abgrabungsflächen‘. 
 
Er ist Teil der Planungen zu einem Biotopverbundsystem (VB-K 5208-002), das die Freiflächen, 
Kiesabgrabungen und Gehölzbestände am Siedlungsrand von Bonn als Biotopverbundkorridor 
zwischen der Niederterrasse und dem Rhein vorsieht.  
 
Das FFH- Gebiet DE-4405-301 ‚Rhein-Fischzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef‘ befindet 
sich in einem Abstand von mehr als 300 m vom Plangebiet.  
 
Kartierte Biotope sind im Geltungsbereich nicht vorhanden.  
 
 
Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Die Erftstraße stellt eine alte Wegeverbindung zwischen den Ortschaften Hersel und Sechtem  
dar. 
 
Aufgrund der erheblichen Bodenstörungen ist es nahezu ausgeschlossen, dass sich im Plange-
biet archäologische Befunde/Funde im Boden erhalten haben. 
 
 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
 
Bestehende Wechselwirkungen werden im Rahmen der Erfassung der einzelnen Schutzgüter 
beschrieben.  
 
 
2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
 
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 
 
Freiräume, die der Erholungsnutzung dienen, werden durch das Vorhaben nicht in Anspruch ge-
nommen. Die Zugänglichkeit der Landschaft und ihre Erlebbarkeit bleiben erhalten und werden 
durch die Maßnahmen der REGIONALE 2010 ‚Freiraumtor‘ und Wegeverbindung ‚Link‘ aufge-
wertet. 
 
Durch die Anlage des Sportgeländes werden die Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten durch 
sportliche Betätigung insgesamt gestärkt.  
 
Zur Beurteilung, ob durch den Betrieb der Sportanlage die Anforderungen an den Immissions-
schutz – besonders in Bezug auf die umliegende Wohnbebauung und den Friedhof - eingehalten 
werden, wurde eine schalltechnische Untersuchung erstellt3. 
 

                                                           
3 Accon Köln GmbH, „Schalltechnische Untersuchung zu der zu erwartenden Geräuschsituation in der 
Umgebung des geplanten Sportplatzes im Gebiet des Bebauungsplanes He 32 in der Ortschaft Hersel“, 
November 2012 

 



18 

 

Das Lärmgutachten weist nach, dass die Richtwerte der einschlägigen 18. Verordnung zum Bun-
desimmissionsschutzgesetz an den nächstgelegenen Wohngebäuden auch zu den besonders 
empfindlichen Ruhezeiten (sonntags mittags) durch die Nutzung des Sportareals eingehalten 
werden. Auf dem Friedhof bewegen sich die berechneten Mittelungspegel in einem verträglichen 
Rahmen, zumal eine Vorbelastung von Verkehrsgeräusche durch die in der Nähe verlaufenden L 
300 und der Stadtbahnlinie 16 auf dem Friedhof vorhanden ist. 
 
Auch der durch das Sportgelände ausgelöste Verkehr auf öffentlichen Straßen, führt zu keiner 
beurteilungsrelevanten Erhöhung der Verkehrsgeräusche. 
 
Unerwünschte Wahrnehmungen der Anwohner von Musik und Lautsprecherdurchsagen sowie 
Beeinträchtigungen durch Lichtimmissionen sollen durch entsprechende Aufstellungsorte und 
technische Ausstattung der Beschallungs- und der Flutlichtanlage vermieden werden. 
 
 
Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
 
Von der durch den Bebauungsplan vorbereiteten Flächeninanspruchnahme sind überwiegend 
anthropogen geprägte Biotoptypen geringer Wertigkeit betroffen (Ackerflächen), deren Verlust 
ausgleichbar ist. Am westlichen Rand werden höherwertige Ruderalflächen beansprucht. Verlo-
ren geht außerdem die Hainbuchenhecke an der Gänseweide. Gehölzbestände auf dem angren-
zenden Friedhof werden bei den Bauarbeiten der Straßenbaumaßnahme geschützt. 
 
Unter Berücksichtigung der im Artenschutzbeitrag vorgeschlagenen Vermeidungs- und Minde-
rungsmaßnahmen können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG für 
alle Arten ausgeschlossen werden. Gemäß Gutachten ist eine Prüfung von Ausnahmetatbestän-
den nach § 45 (7) BNatSchG für keine Tierart erforderlich. Das Vorhaben kann aus artenschutz-
rechtlicher Sicht demnach als zulässig angesehen werden. 
 
Da gemäß Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung durch die Maßnahmen auf dem Sportplatzgelände 
die Eingriffe nicht vollständig ausgeglichen werden können, werden zusätzlich Maßnahmen he-
rangezogen.  
 
Negative Wirkungen von Lichtemissionen auf die heimische Tierwelt sollen durch entsprechende 
Vermeidungsmaßnahmen reduziert werden. 
 
 
Auswirkungen auf das Schutzgut Boden  
 
Der Verlust von Bodenfunktionen betrifft überwiegend bereits gestörte Böden. 
 
Durch die geplante Maßnahme werden etwa 13.090 m² neu versiegelt.  
 
Der Eingriff der zusätzlichen Versiegelung wird durch die geplante Ausgleichsmaßnahme auf 
Flurstücken in der Rheinaue, Gemarkung Hersel, Flur 7 und 10 zwischen Stadtgrenze, Auenweg 
und Rhein kompensiert. Die dortigen Maßnahmen sind im Rahmen des Streutalwiesenkonzeptes 
planerisch berücksichtigt und mit dem Rhein- Sieg- Kreis abgestimmt worden. Auf ehemaligen 
landwirtschaftlichen Flächen werden standortgerechte Wiesen entwickelt und die Pflanzung von 
Auwaldgehölzen vorgesehen. 
 
Infolge der früheren Nutzung des Plangebietes als Kiesabgrabungsfläche und der anschließen-
den Verfüllung des Bereiches ist unter Berücksichtigung der zu erwartenden Belastung in Ab-
hängigkeit der angetroffenen Lagerungsverhältnisse der Auffüllzone mit geringen unschädlichen 
Setzungen zu rechnen, die durch Verbesserungen des Baugrundes (Bodenstabilisierung durch 
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Kalk-Zement) vermieden werden sollen. Da die Bodenverbesserung schwer wasserdurchlässig 
ist, kann keine Auslaugung des Materials stattfinden.  
 
Da die Bodenformationen unbelastet sind, ist die Gefahr der Bildung von Gasen kaum gegeben. 
Entsprechende Untersuchungen im Bereich des geplanten Vereinsheimes haben dies bestätigt. 
 
 
Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 
 
Durch die Versickerung des unbelasteten Niederschlagswassers (Dach-, Wege- und Sportplatz-
flächen) und von den neuen Stellplätzen (mit Vorbehandlung) über Rigolen wird das Wasser dem 
örtlichen Wasserhaushalt wieder zugeführt. 
 
Die Versickerung über Rigolen erfolgt in ca. 2,5 m Tiefe in Bereichen, die eine ausreichende Ver-
sickerungsfähigkeit und ungestörte Bodeneigenschaften aufweisen. 
 
Da die Abwasserentsorgung des häuslichen Schmutzwassers des Vereinsheimes und des Nie-
derschlagswassers von den öffentlichen Straßenflächen über einen neu zu errichtenden öffentli-
chen Schmutzwasserkanal erfolgt, sind Auswirkungen durch Schadstoffeinträge in das Grund-
wasser nicht zu erwarten.  
 
Durch das Vorhaben erfolgen keine Eingriffe in den Untergrund, sodass keine Auswirkungen auf 
den Grundwasserstrom auftreten. 
 
Eine Beeinflussung oder Beeinträchtigung des Grundwassers durch die vorgesehene Bodenver-
besserung ist nicht zu erwarten, da das Grundwasser frühestens 8 m unter OK Gelände zu er-
warten ist und ein großer Filterraum zur Verfügung steht. 
 
 
Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft 
 
Da das Plangebiet keine klimaökologisch relevanten Ausgleichswirkungen aufweist, sind keine 
nennenswerten nachhaltigen Veränderungen der lokalklimatischen Situation im Umfeld oder in 
den benachbarten Siedlungsteilen zu erwarten.  
 
 
Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 
 
Durch die Anlage der Sportplätze erfolgt eine bauliche Überprägung des offenen Landschafts-
raumes. Eine wesentliche Fernwirkung wird nicht entstehen, da mit Ausnahme des Vereinsge-
bäudes und der kleinen Tribünenanlage sowie der filigranen Flutlichtmasten und 6 m hohen Ball-
fangzäune keine vertikalen Elemente errichtet werden. 
 
Zur gestalterischen Einbindung der Anlage in die Landschaft sind an den Rändern Begrünungs-
maßnahmen vorgesehen. 
 
Die von der Sportplatzplanung betroffenen Flächen stellen Randbereiche des vorgeschlagenen, 
jedoch nicht rechtsverbindlichen Biotopverbundkorridors VB-K 5208-002 dar, der dadurch unwe-
sentlich verkleinert wird. Zur Erhaltung der Verbindung zu der im Korridor enthaltenen Friedhofs-
fläche dienen die vorgesehenen Saumbereiche und Pflanzmaßnahmen am Rand der Sportplatz-
anlage. Eingeschränkt kann auch der Naturrasenplatz dazu beitragen. 
 
Auswirkungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele von FFH- Gebieten sind durch das Vorhaben 
nicht zu erwarten.  
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Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Da sich aufgrund der erheblichen Bodenstörungen keine archäologischen Befunde/Funde im 
Boden erhalten haben und Baudenkmäler nicht betroffen sind, sind keine Auswirkungen auf Kul-
turgüter zu erwarten. Sachgüter sind ebenfalls nicht betroffen. 
 
 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes führt zu keinen zusätzlichen oder negativen Wechselwir-
kungen zwischen den Schutzgütern. In Folge der Planung wird auch zukünftig der Mensch 
Hauptwirkfaktor auf die Schutzgüter sein. 
 
 
2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der 

Planung 
 
Es ist davon auszugehen, dass bei Nichtdurchführung der Planung die Flächen des Plangebietes 
größtenteils intensiv landwirtschaftlich genutzt würden. 
 
Die ehemaligen Kiesgrubenflächen würden vermutlich weiter verbuschen. 
 
 
2.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nach-

teiligen Auswirkungen 
 
Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 
 
Grundsätzlich tragen die bei der Planung und bei der Ausführung von baulichen Maßnahmen zu 
berücksichtigenden Umweltstandards und Regelwerke zur Umweltvorsorge bei.  
 
Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG auszuschließen, sind 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zum Schutz der potenziell vorkommenden Hasel-
maus, Brutvögel, Wechselkröten und Zauneidechse zu berücksichtigen. 
 
Die Maßnahme zum Schutz der potenziell vorkommenden Haselmaus bezieht sich auf den 
Rückschnitt der Gehölze, die auf der verbuschten Ruderalfläche im nordwestlichen Teil des 
Plangebietes vorhanden waren. Diese Maßnahme wurde bereits fristgerecht im Februar 2013 
umgesetzt. Die Maßnahme wurde in dem Zeitraum durchgeführt, in dem sich die Haselmaus im 
Winterschlaf befindet und daher eine Gefährdung ausgeschlossen werden kann. Nach der Um-
setzung der Maßnahme stellt diese Teilfläche des Plangebietes keinen geeigneten Lebensraum 
mehr für die Haselmaus dar. Es ist davon auszugehen, dass die potenziell vorkommenden Tiere 
nach Beendigung ihres Winterschlafes in die verbuschten Ruderalflächen außerhalb des Plange-
bietes abwandern werden. Daher soll der Baubeginn nicht vor Mitte/ Ende April liegen. 
 
Bzgl. der potenziell vorkommenden Vogelarten Wachtel, Rebhuhn, Kiebitz, Feldschwirl und 
Schwarzkehlchen sollte möglichst während der Brutzeit  von etwa Anfang/ Mitte März bis Mitte/ 
Ende Juli nicht gebaut werden. Sollte dies nur mit Einschränkungen umsetzbar sein, so sollten 
nach Auffassung des Gutachters vor Baubeginn zwei Untersuchungen durchgeführt werden, in-
wiefern das Plangebiet als Lebensraum von brütenden Vögeln genutzt wird. Sofern die Bege-
hungen den Nachweis erbringen, dass eine Gefährdung von Vögeln ausgeschlossen werden 
kann, kann mit dem Bau begonnen werden. Lt. Aussage des Gutachters kann auch durch Ver-
grämungsmaßnahmen im Vorhabengebiet, z. B. durch das Anbringen von Flatterbändern, die in 
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geeigneter Weise vor dem Beginn der allgemeinen Brutzeit auf den Flächen gespannt werden, 
von vornherein einer Brutansiedlung von Vögeln entgegengewirkt werden.   
 
Die Wechselkröte kann ebenfalls die Brache im Nordwesten des Plangebietes als potenziellen 
Lebensraum während des Sommers und/ oder des Winters nutzen. Um dies zu vermeiden, 
schlägt der Gutachter die Abzäunung dieser Ruderalfläche vom übrigen landwirtschaftlichen Ge-
lände des Plangebietes vor, damit ab Mitte Mai kein Tier mehr diese Fläche als Lebensraum nut-
zen kann. Der Gutachter geht davon aus, dass sich die Tiere dann bereits auf der Suche nach 
Laichgewässers im Bereich der benachbarten ehemaligen Kiesabbaufläche befinden. Der Zaun 
verhindert damit auch, dass die Tiere während der Bauphase wieder auf die Brache im Plange-
biet zurückwandern. Zur wanderungsaktiven Zeit der Wechselkröten im Mai soll der Krötenzaun 
an zwei nächtlichen Terminen auf das Vorkommen von Kröten untersucht werden. Sollten Tiere 
vorkommen, so sollen sie in die benachbarte ehemalige Kiesabbaufläche umgesiedelt werden. 
Dort sind nach Auffassung des Gutachters genügende Sommer- und Winterlebensräume für die 
Wechselkröten vorhanden. 
 
Ähnlich der Vorgehensweise zu den Wechselkröten soll auch mit den potenziell vorkommenden 
Zauneidechsen umgegangen werden. Hier ist es das Ziel der Vermeidungsmaßnahmen ggfs. im 
Bereich der Ruderalfläche im Nordwesten des Plangebietes vorkommende Tiere bis spätestens 
Ende Mai vor Beginn der Eiablage umzusiedeln. 
 
Unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungsmaßnahmen (Vergrämungsmaßnahmen, 
Einhaltung von Bauzeiten) sollen potenzielle artenschutzrechtliche Verbotstatbestände bei allen 
genannten Arten bzw. -gruppen ausgeschlossen werden können.  
Alle o.g. Vermeidungsmaßnahmen müssen durch eine ökologische Baubegleitung sichergestellt 
werden. Ein Baubeginn ist erst nach erfolgreicher Durchführung der Maßnahmen, die an die Un-
tere Landschaftsbehörde des Rhein-Sieg-Kreises zu melden ist, möglich. 
 
Um die negativen Wirkungen der Lichtemissionen auf die heimische Tierwelt zu minimieren, soll-
ten im Rahmen der Ausführung für die Flutlichtanlage geeignete Lampentypen und Leuchtmittel 
verwendet werden, möglichst niedrige Maste eingesetzt und die Beleuchtungsdauer auf das not-
wendige Maß beschränkt werden (Verzicht auf Beleuchtung während der Aktivitätsphase der 
Insekten (März-Oktober, z.B. nach 22.00/ 23.00 Uhr). 
 
Zum Schutz des Gehölzbestands auf dem Friedhof werden vor Beginn der Straßenbauarbeiten 
Sicherungsmaßnahmen gemäß DIN 18920 durchgeführt. Besonders geschützt wird die straßen-
nahe Buche am Eingang des Friedhofs. 
 
 
Maßnahmen zum Ausgleich 
 
Maßnahmen zum Ausgleich der Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild sind innerhalb 
des Geltungsbereichs durch Pflanzmaßnahmen festgesetzt. 
 
• M1 Pflanzung von Wildäpfel-Gruppen  auf den beiden Flächen des Freiraumtores des  

Grünen C 
• M2 Pflanzung einer Baumreihe aus Wildäpfeln und Zitterpappeln entlang der  

Erftstraße (‚Link‘ des Grünen C) 
• M3 Pflanzung von Reihen aus Wildapfelbäumen an den Rändern der Sportanlage 
• M4 Pflanzung von einreihigen Hecken gemäß Pflanzliste der Stadt Bornheim am süd- 

westlichen Rand des Sportplatzes 
• M5 Pflanzung von Einzelbäumen gemäß Pflanzliste der Stadt Bornheim auf dem  

Parkplatz 



22 

 

 
Zusätzlich werden Maßnahmen auf Flurstücken in der Rheinaue, Gemarkung Hersel, Flur 7 und 
10 zwischen Stadtgrenze, Auenweg und Rhein zur Kompensation herangezogen. Die dortigen 
Maßnahmen sind im Rahmen des Streutalwiesenkonzeptes planerisch berücksichtigt und mit 
dem Rhein- Sieg- Kreis abgestimmt worden. Auf ehemaligen landwirtschaftlichen Flächen wer-
den standortgerechte Wiesen entwickelt und die Pflanzung von Auwaldgehölzen vorgesehen. 
Gemäß Eingriffsbilanzierung sind extern 22.361 Ökopunkte auszugleichen. 
 

 
Auszug aus dem Flächennutzungsplan mit Lage der externen Ausgleichsflächen 
 
 
2.5 Darstellung der wichtigsten geprüften anderweitigen Lösungsvorschläge 
 
Der bisherige Sportplatz Hersel ist aufgrund seiner Lage am Rhein häufig überschwemmt und 
verursacht dadurch hohe Unterhaltungskosten bei eingeschränktem Spielbetrieb. Die Fläche ist 
zudem für eine Ausweitung des Sport- und Freizeitangebots zu klein. Ein Belassen des Sport-
platzes an seinem derzeitigen Standort scheidet daher aus. 
 
Der geplante Sportplatz wird entsprechend den Darstellungen des Flächennutzungsplans der 
Stadt Bornheim entwickelt.  
 
Die Festlegung auf diese Fläche erfolgte nach einer mehrjährigen Standortsuche aufgrund der 
guten Anbindung, einem möglichst nahen Bezug zum Ortsteil sowie der Flächenverfügbarkeit. 
Diskutiert wurde, den neuen Sportplatz auf einer Fläche im Bereich der Kreuzung Mittel-
weg/Erftstraße anzulegen. Aufgrund der größeren Entfernung zum Ort und schwierigeren Bau-
grundverhältnissen wurde dieser Standort nicht weiter verfolgt. Die Nähe zum Naturschutzgebiet 
Herseler See hätte zudem zu Konflikten mit dem Naturschutz geführt. 
 
Der neue Standort in der Nähe zu den Siedlungsbereichen von Hersel zeichnet sich durch eine 
gute Erreichbarkeit aus. Die Erschließungskosten sind daher geringer. Die Grundstücke befinden 
sich im Eigentum der Stadt Bornheim, so dass die Flächenverfügbarkeit gegeben ist. 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass weitere Standortalternativen im Bereich der Ort-
schaft Hersel nicht gegeben sind: Freiflächen im südöstlichen Bereich von Hersel unterliegen 
dem Landschaftsschutz. Dort ist eine Neuanlage eines Sportplatzes nicht möglich. Flächen im 



23 

 

Südwesten stellen überwiegend Gewerbeflächen dar. Dort bleibt es Ziel der Stadt Bornheim, die-
se Flächen zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen vorzusehen. Desweiteren wäre alle 
anderen Standorte für Fußgänger und Radfahrer noch weiter von der Ortslage entfernt, was nicht 
Ziel der Planung ist. 
 
 
3. Geplante Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen, Zusammenfas-

sung 
 
3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der technischen und sonstigen Verfahren 

bei der Umweltprüfung, Darstellung der Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung 
der Angaben  

 
Die Prüfung erfolgte auf der Grundlage der Auswertung der zur Verfügung stehenden Umweltda-
ten, Stellungnahmen der Fachbehörden und der Fachgutachten zum Baugrund, Schallschutz und 
zum Artenschutz.  
 
Bei der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung wird das ‚Vereinfachte Bewertungsverfahren‘ NRW (Ar-
beitshilfe für die Bauleitplanung), Stand Mai 2001 mit der numerischen Bewertung von Biotopty-
pen für die Bauleitplanung in NRW vom März 2008 angewandt. Zugrunde gelegt wurde dabei der 
Zustand des Plangebiets vor Durchführung der Rodungsmaßnahmen. 
 
 
3.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkun-

gen 
 
Da die Umweltauswirkungen weitgehend durch die zulässige Nutzung geprägt sind, werden die 
Maßnahmen zur Überwachung im Wesentlichen die Überprüfung der Einhaltung der Bebauungs-
plan-Inhalte umfassen. Dieses erfolgt im Zuge der jeweiligen baurechtlichen Genehmigungsver-
fahren und der Bauaufsicht bei Realisierung der Planung. Die sonstige Überwachung von Um-
weltauswirkungen erfolgt durch die jeweiligen Fachbehörden des Landes und des Kreises, da die 
Stadt Bornheim keine Umweltüberwachungs- und Beobachtungssysteme betreibt.  
 
 
3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans He 32 sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Anlage eines Sportplatzes geschaffen werden. 
 
Die mit der Aufstellung des Bebauungsplans verbundenen Auswirkungen auf die Umwelt werden 
im Wesentlichen durch die zusätzliche Inanspruchnahme von Lebensräumen geringer bis mittle-
rer Wertigkeit, durch die zusätzliche Überbauung und Versiegelung teilweise vorbelasteter Böden 
sowie eine Veränderung des Landschaftsbildes verursacht.  
 
Erhebliche Beeinträchtigungen von planungsrelevanten Tierarten (und sonstigen Vogelarten) 
sind bei Einhaltung der vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahmen nicht zu erwarten.  
 
Nicht vermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft werden durch Kompensationsmaßnahmen 
innerhalb des Plangebiets und über eine externe Maßnahme im Bereich der Rheinaue ausgegli-
chen.  
 
Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass bei Beachtung aller Vermeidungs-, Minde-
rungs- und Kompensationsmaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplans keine 
unzulässigen Auswirkungen auf die Umwelt verursacht werden. 
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Anlagen 
 
 
Eingriff-/ Ausgleichsbilanzierung 
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